
Darlehensvertrag

Zwischen

Soziales Engagement Bayern
i.V, Marianne Sözer
Jakobinenstr. 6
90762 Fürth

nachfolgend „Darlehensgeber“ genannt

und

........................................

........................................

........................................

nachfolgend „Darlehensnehmer“ genannt

wird folgender Darlehensvertrag geschlossen:

§ 1: Darlehensbetrag:

Der Darlehensgeber gewährt dem Darlehensnehmer ein Darlehen in Höhe von ..................... €.

Das Darlehen dient dem Zweck zum Einkaufen von Lebensmittel / Arzneimittel / Sonstiges

§ 2: Verzinsung:

Das Darlehen wird verzinst mit ...... % jährlich. / Das Darlehen wird nicht verzinst.

§ 3: Rückzahlung:

Das Darlehen wird in einen Betrag ........... € am 2. Tag des Folgemonats zurückbezahlt. Die Zinsen werden 
mit den Darlehensraten bezahlt auf das Konto ................................. bei ......................................, 
BLZ ................................. .

Oder:

Die Zinsen werden monatlich zum Monatsanfang bezahlt auf das Konto ................................. 
bei ......................................, BLZ ................................. .

Der Darlehensbetrag wird zum ............................. zurückbezahlt auf das selbe Konto.

Oder:

Wird die Darlehnssumme bis zum 2. des Folgemonats nicht bezahlt, wird eine einmalige 
Bearbeitungsgebühr von € 10 zusätzlich fällig.
Um diese Bearbeitungsgebühr erhöht sich die Darlehnssumme die wenn die Abtretung von Soziales 
Engagement eingelöst wird.
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§ 4: Sicherheiten

Der Darlehensnehmer tritt dem Darlehensgeber die Forderung gegenüber dem Jobcenter 
Fürth Stadt/Land ab.

§ 5: Außerordentliche Kündigung:

Der Darlehensgeber kann das Darlehen kündigen, wenn der Darlehensnehmer 10 Tage in Verzug geraten 
ist. In dem Falle einer solchen Kündigung steht der gesamte Darlehensbetrag zur sofortigen Rückzahlung 
an.

Gesetzliche Kündigungsrechte werden hiervon nicht berührt.

§ 6: Sonstiges:

Das Darlehen darf nicht zum Erwerb von Drogen oder Alkohol verwendet werden!
Das Darlehen kann nicht in Raten zurückbezahlt werden.

Mündliche Nebenabreden bestehen nicht.

Sollten einzelne Bestandteile dieses Vertrages unwirksam sein, wird der Bestand der übrigen Bestimmungen
hiervon nicht berührt. Für den Fall der teilweisen Unwirksamkeit gilt eine gültige Regelung, die der 
ursprünglich gewollten rechtlich am nächsten kommt.

.................................................. ..................................................
Unterschrift Darlehensgeber Unterschrift Darlehensnehmer
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ABTRETUNGSVERTRAG

ZWISCHEN 
_________ _________ [Vor- und Nachname des Abtretenden]

Geb. am __.__.____ in ________ 
Staatsangehörigkeit: ________ 
Pass-/Personalausweisnummer: _________ 
Gültigkeitsdatum: __.__.20__ 
Straße und Hausnummer 
PLZ Ort 
Telefonnummer

Jobcenter Fürth Stadt KundenNr. _________________________ 

als Forderungsinhaber und Forderungsabtretender 
– nachfolgend ZEDENT genannt – 

UND 
Soziales Engagement Bayern

Marianne Sözer

Geb. am __.__.____ in ________ 
Staatsangehörigkeit: ________ 
Pass-/Personalausweisnummer: _________ 
Gültigkeitsdatum: __.__.20__ 
Jakobinenstr. 6 
90762 Fürth
Telefonnummer 

als künftiger Forderungsinhaber und Empfänger der Abtretung 
– nachfolgend ZESSIONAR genannt – 

WIRD HIERMIR DIE FOLGENDE ABTRETUNG VORGENOMMEN: 
1. Der Zedent hat eine Forderung gegen _________ _________ [Vor-

und Nachname des Schuldners], wohnhaft in _________, in Höhe 
von _________ Euro zuzüglich 0 % Zinsen pro -- seit dem 
__.__.____ . Die Forderung wird dokumentiert durch Vertrag. 
2. Der ZEDENT tritt diese Forderung hiermit an den ZESSIONAR 
ab. 
3. Der ZESSIONAR nimmt die Abtretung hiermit an. 
4. Der ZESSIONAR darf die Abtretung dem Schuldner sofort 
schriftlich anzeigen. 
5. Der ZEDENT haftet für den Bestand der abgetretenen 
Forderung. 
Er ist verfügungsberechtigt und garantiert, dass Rechte 
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Dritter an der Forderung nicht bestehen und dass der 
Schuldner die Abtretbarkeit gemäß § 399 BGB nicht 
ausgeschlossen hat. 
6. Der ZEDENT hat die Forderung nicht bereits an Dritte 
abgetreten. 
7. Darüber hinaus schließt der ZEDENT jegliche 
Haftungsansprüche aus, insbesondere steht er nicht für die 
Durchsetzbarkeit der Forderung ein. 

Fürth, am __.__.20__ 

_________ [handschriftliche Unterschrift Zedent] 
[Vor- und Nachname in Druckbuchstaben] 

_________ [handschriftliche Unterschrift Zessionar] 
[Soziales Engagement Bayern, i.V. Marianne Sözer]
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